
Gerichtsbeschluß

stiz- und Sicherheitsorganen von un
erläßlicher Bedeutung. 
Hauptaufgaben der gerichtsmedizi
nischen Untersuchungen sind Begut
achtung und Rekonstruktion von 
Vorgängen, die zum gewaltsamen 
Tod von Menschen geführt haben. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Arbeit zur Aufklärung von straf
baren Handlungen ist die genaue 
Kenntnis aller Umstände, die den Tod 
verursachen, und aller Erscheinun
gen, die dabei am und im menschli
chen Körper feststellbar sind. Eine 
weitere wichtige Aufgabe ist die Fest
stellung der Identität lebender oder 
toter Personen. Die Identifizierung 
von Leichen und Leichenteilen er
folgt durch Gerichtsmediziner zu
sammen mit anderen Spezialisten des 
medizinischen und naturwissen
schaftlichen Bereichs. Die kriminal
polizeiliche Arbeit hat das Ziel, neben 
Ermittlungen auch das erforderliche 
Vergleichsmaterial zu beschaffen. 
Führen diese Maßnahmen zu einem 
Identitätsverdacht, ist nach Über
einstimmung zwischen den Merk
malen des unbekannten Toten und 
denen der vermißten Person zu su
chen; eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Gerichtsmedizinen! und 
Angehörigen der Justiz- und Sicher
heitsorgane ist erforderlich. 
Gerichtsmedizinische Untersuchun
gen und Begutachtungen in der DDR 
werden von Instituten bzw. Abteilun
gen für g. M. vorgenommen. Ihnen 
obliegt an Universitäten und Medizi
nischen Akademien auch die Ausbil
dung von Studenten sowie die Durch
führung von Lehrgängen, z. B. für 
Ärzte, Angehörige der Justiz- und 
Sicherheitsorgane, Verkehrssicher
heitsaktivs, Arbeitsschutzverant
wortliche.

gerichtliche Sektion: eine Lei
chenöffnung erfolgt als g. S., wenn 
der Verdacht einer strafbaren Hand

lung vorliegt. Wird auf Anordnung 
und im Beisein des Staatsanwalts von 
zwei Ärzten, unter denen sich ein 
Facharzt für pathologische Anatomie 
oder Gerichtsmedizin befinden muß, 
vorgenommen. Im Sektionsprotokoll 
erfolgt die Beschreibung der Befunde 
der äußeren und inneren Besichti
gung der Leiche, anschließend im 
Gutachten die Zusammenstellung der 
Hauptbefunde mit Todesursache, 
Rückschlüssen auf die Art der Ge
walteinwirkung und den Tathergang 
mit Hinweisen auf evtl, erforderliche 
Ergänzungsuntersuchungen. Auf
gabe einer g. S. ist die Identifizierung 
des Toten, -> Todeszeitbestimmung, 
Rekonstruktion des Tathergangs, 
Feststellung der —> Todesursache, Si
cherung und Auswertung von Spu
ren. —► Leichenschauanordnung, -> 
Leichen ö f f n  ung

Gerichtsballistik: Spezialgebiet der 
—► Ballistik, das mit naturwissen
schaftlich-technischen und mathema
tischen Methoden und Verfahren 
Prozesse erforscht und Materialien 
untersucht bzw. begutachtet, die im 
Zusammenhang mit kriminalistisch 
relevanten Ereignissen stehen, die 
durch den unbefugten Schußwaffen
besitz und die Anwendung von 
Schußwaffen charakterisiert werden. 
Die gerichtsballistischen Untersu
chungen (-> Expertisen) erstrecken 
sich im wesentlichen auf: Waffen- 
und Munitionsbeurteilungen; Identi
fizierungen von Schußwaffen anhand 
verschossener -> Projektile und ge
zündeter Patronenhülsen; Beurtei
lung von Schußbeschädigungen in 
Materialien; Schußentfernungsbe
stimmung und Flugbahnberechnun
gen.

Gerichtsbeschluß: im gerichtlichen 
Verfahren ergehende verfahrenslei
tende oder verfahrensbeendende Ent
scheidung, die von allen drei Rich-
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